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Wahlkreis 152: Leipzig I

Wahlberechtigte  224.100
Wähler   167.696
Ungültige Erststimmen  1.569
Gültige Erststimmen  166.127
Ungültige Zweitstimmen  1.277
Gültige Zweitstimmen  166.419

I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Bewerber  Partei  Erststimmen
Neumann, Christoph AfD 26.450
Lehmann, Jens CDU 34.107
Treu, Nina Sophie DIE LINKE 25.436
Mann, Holger SPD 33.588
Hobusch, René FDP 13.397
Müser, Marie Rose GRÜNE 19.778
Subat, Katharina Christina Die PARTEI 4.242
Weidinger, Thomas FREIE WÄHLER 3.296
Wehemeyer-Blum, Rahel ÖDP 497
Kimmerle, Gudrun MLPD 283
Cherki, Kerry Charles dieBasis 2.275
Weidner, Kristina Die Humanisten 896
Härtlein, Ronald Ein Leipziger für Leipzig 1.014
Hummitzsch, Karl-Heinz KARLKOMMT 193
Kohl, Ralf Detlef WIR sind LEIPZIGER 623
Bayer, Martin www.zeitkaufhaus.de Martin Bayer 52

Im Wahlkreis 152: Leipzig I ist damit der Wahlkreisbewerber Lehmann, 
Jens – CDU – gewählt.

II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste   Zweitstimmen
Alternative für Deutschland (AfD) 25.891
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 24.953
DIE LINKE (DIE LINKE)  20.884
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 34.748
Freie Demokratische Partei (FDP) 17.660
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 25.848
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) 3.800
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung 
und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) 3.021
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 303
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) 2.645
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) 833
Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) 306
V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und 
Veganer (V-Partei³)  242
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 153
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) 2.204
Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) 160
DER DRITTE WEG (III. Weg)  183
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 149
Partei der Humanisten (Die Humanisten) 427
Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) 693
Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei 
(Team Todenhöfer)  656
Volt Deutschland (Volt)  660

Wahlkreis 153: Leipzig II

Wahlberechtigte  231.178
Wähler   180.880
Ungültige Erststimmen  1.421
Gültige Erststimmen  179.459
Ungültige Zweitstimmen  1.043
Gültige Zweitstimmen  179.837

I. Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Bewerber  Partei  Erststimmen
Droese, Siegbert AfD 20.667
Heller, Jessica CDU 29.538
Pellmann, Sören DIE LINKE 40.938
Sthamer, Nadja SPD 29.731
Jess, Peter FDP 13.271
Dr. Piechotta, Paula GRÜNE 32.995
Kumbernuß, Thomas Die PARTEI 4.374
Soudah, André FREIE WÄHLER 2.591
Köhler, Thomas PIRATEN 923
Kretschmer, Tobias ÖDP 635
Gäbel, Philipp MLPD 273
Rabold, Matti dieBasis 2.786
Lehn, Jonas Die Humanisten 573
Schöllner, Ulrika DK Schöllner 164

Im Wahlkreis 153: Leipzig II ist damit der Wahlkreisbewerber Pell-
mann, Sören – DIE LINKE – gewählt.

II. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf: 
Landesliste  Zweitstimmen
Alternative für Deutschland (AfD) 20.213
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 23.561
DIE LINKE (DIE LINKE)  26.472
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 37.634
Freie Demokratische Partei (FDP) 17.439
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 38.264
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) 3.489
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung 
und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) 3.307
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 218
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) 2.188
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) 881
Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) 383
V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und 
Veganer (V-Partei³)  353
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 197
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) 2.564
Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) 192
DER DRITTE WEG (III. Weg)  159
Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 177
Partei der Humanisten (Die Humanisten) 402
Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) 438
Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer) 589
Volt Deutschland (Volt)  717

Bekanntmachung der Wahlkreisergebnisse der  
Bundestagswahl in der Stadt Leipzig am 26.09.2021

Gem. § 79 Abs. 1 Nr. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) gebe ich das vom Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 04.10.2021 festgestellte end-
gültige Wahlergebnis der Bundestagswahl bekannt. 

Leipzig, den 04.10.2021
Dr. Schmitt, Kreiswahlleiter
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Amt für Jugend und Familie der Stadt Leipzig informiert über das Ergebnis der durchschnittlichen Personal- und Sachkosten je Platz aller Kin-
dertageseinrichtungen und Horte in der Stadt Leipzig und informiert über das Ergebnis der durchschnittlich gezahlten laufenden Geldleistung 
je Platz in der Kindertagespflege gemäß § 14 Abs. 2 des Gesetzes über Kindertageseinrichtungen (SächsKitaG).

1. Kindertageseinrichtungen

1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

 
 

Krippe 9 h
in Euro

Kindergarten 9 h
in Euro

Hort 6 h
in Euro

 erforderliche 
 Personalkosten

 1.012,31  421,80  227,77

 erforderliche 
 Sachkosten

 317,87  132,45  71,52

 erforderliche 
 Personal- und Sachkosten

 1.330,18  554,25  299,29

Geringere Betreuungszeiten entsprechen jeweils den anteiligen Personal- und Sachkosten.
(z. B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 Stunden).

 

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

 
 

Krippe 9 h
in Euro

Kindergarten 9 h
in Euro

Hort 6 h
in Euro

Landeszuschuss 246,50 246,50 164,33

Elternbeitrag
(ungekürzt)

 211,14  130,12  75,15

Gemeinde (inkl. Eigenanteil
freier Träger)

 872,54  177,63  59,81

 

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete 

1.3.1.  Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat (Jahresdurchschnitt)

 
 

Aufwendungen
in Euro

 Abschreibungen                        575.382,41    

 Zinsen                      708.754,82    

 Miete                   1.607.742,65    

 Gesamt                   2.891.879,88    

 

1.3.2.  Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)  

 
 

Krippe 9 h
in Euro

Kindergarten 9 h
in Euro

Hort 6 h
in Euro

Gesamtaufwendungen je Platz und Monat  143,34  59,73  32,25

2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG

2.1.  Laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertagespflege 9 h
in Euro

Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1  SGB VIII) 

191,85

Betrag  zur Anerkennung der Förderleistung einschließlich seit 01.06.2019 
Finanzierung für mittelbare pädagogische Tätigkeiten
(§ 23 Abs. 2 Nr.  2 SGB VIII und § 17 Abs. 3 SächsKitaG)

597,77

Bekanntmachung der Betriebskosten von  
Kindertageseinrichtungen nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG 

für das Jahr 2020 Stadt Leipzig gesamt
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durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur Unfallversicherung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)

 2,34

durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur Alterssicherung   
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII)

37,94

durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Aufwendungen zur Kranken- und Pflegeversicherung
(§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)

42,06

 =  laufende Geldleistung 871,96

freiwillige Angabe: weitere Kosten für die Kindertagespflege (z. B. Für Ersatzbetreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, 
Fachberatung)

 150,17

= Kosten für die  Kindertagespflege insgesamt 1.022,13 

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. der Kosten Kindertagespflege insgesamt  je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Kindertagespflege 9 h
in Euro

Landeszuschuss 281,50

durchschnittlicher Elternbeitrag (ungekürzt) 206,82

Gemeinde 533,81

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de 

Ortschaftsrat Rückmarsdorf
19.10.2021, 19.00 Uhr im Ortsteilzentrum Rückmarsdorf, Ehren-
berger Straße 5a, 04178 Leipzig
 - Neuigkeiten zum Radweg Merseburger Straße 
 - Kies-Tagebau in Leipzig Rückmarsdorf: Wie geht es weiter? 
 - Beschlussvorlage Nr. VII-A-06249 Leipziger Grabensystem (Gewässer II. 

Ordnung): Renaturierung und Hochwasserschutz in Einklang bringen 
Änderungsvorschlag des Ortschaftsrates 

 - Beschlussvorlage Nr. VII-A-05507 Beseitigung von Winterschäden auf 
Leipziger Haupt- und Nebenstraßen 

Ortschaftsrat Miltitz
26.10.2021, 18.30 Uhr im Heimatverein Miltitz, An der alten Post 
1, 04205 Leipzig
 - Vorschläge für Kleininvestitionen und zusätzliche Brauchtumsmittel 

in Miltitz
 - Straßenbäume Ersatzpflanzungen
 - Aktueller Stand über Baumaßnahmen der Deutschen Bahn in Miltitz
 - Anfragen der Bürger und der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Burghausen
26.10.2021, 19.00 Uhr im Sitzungszimmer des ehemaligen Gemein-
deamts Burghausen, Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig
 - Feststellung von Verhinderungsgründen bei gewählten Ortschaftsräten 

gemäß § 69 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 32 Abs. 3 SächsGemO sowie die 
Entscheidung über das Vorliegen wichtiger Gründe bei Ablehnung 
ehrenamtlicher Tätigkeit gewählter Ortschaftsräte gem. § 18 SächsGemO 
(Ablehnung ehrenamtlicher Tätigkeit)

 - Beratung und Abstimmung über den Verwaltungsstandpunkt – Nr. 
VII-HP-05303-VSP-01 – Bau eines Geh- und Radweges entlang der B 181 
vom „Grünen Bogen“ bis zum „Ochsenweg“ (OR 0015/ 21/22)

 - Beratung und Abstimmung über die Änderung zum HH-Planentwurf 
Nr. VII-05094 – Fünf Fluglärm-Meßstationen für den Leipziger Norden 
(A 0062/ 22)

Ortschaftsrat Plaußig
29.10.2021 um 19.00 Uhr im Schulungsraum der Naturschutzstation 
Plaußig,  Plaußiger Dorfstraße 23, 04349 Leipzig
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

Stadtbezirksbeirat Nordost
27.10.2021, 17.30 Uhr, KulturGut Schloss Schönefeld, Zeumer-
straße 1, 04347 Leipzig
Aufgrund der derzeitigen Coronapandemie können wir nur eine 
reduzierte Anzahl an Besucherplätzen in den öffentlichen Sitzungen 
gewährleisten.
Weitere Informationen unter bfr@leipzig.de und www.leipzig.de/
stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordost 
Einwohneranfragen
- Baubeschluss Modernisierung Grundschule Löbauer Straße 46 und 

Volksgartenstraße 16 sowie Erweiterungsneubau Mehrzweckge-
bäude

 18. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
- Anträge zum Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Süd
27.10.2021, 18.00 Uhr, Immanuel-Kant-Gymnasium, Scharnhorst-
str. 15 (Zimmer 111)
(sowie per Videokonferenz; den Link zur Sitzung finden Sie unter https://
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-sued)
- Gelegenheit zu Einwohneranfragen
- Beratungen zum Stadtbezirksbudget 

Stadtbezirksbeirat Nord
28.10.2021, 17.30 Uhr, Kulturhof Gohlis, Kultursaal, Eisenacher 
Straße 72, 04155 Leipzig 
Aufgrund der derzeitigen Coronapandemie können wir nur eine 
reduzierte Anzahl an Besucherplätzen in den öffentlichen Sitzungen 
gewährleisten.
Weitere Informationen unter bfr@leipzig.de und www.leipzig.de/
stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nord 
- Einwohneranfragen
- Information zu Sportfreifläche Sass-Straße
- 18. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schulbaumaßnahmen
- Anträge zum Stadtbezirksbudget

http://bfr@leipzig.de
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordost
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nordost
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-sued
https://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-sued
mailto:bfr%40leipzig.de?subject=
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nord 
http://www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat/stadtbezirksbeirat-nord 
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Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de

01.11.2021, 16.30, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Festsaal
Tagesordnung
- Begrüßung, Bestätigung der Tagesordnung
- Begrüßung der Spendenempfänger aus dem diesjährigen Kerzen-

patenprojekt im Rahmen des Lichtfestes 2021
- Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 17.05.2021 
- Rückblick Lichtfest 9.10. 2021 (V: LTM)
- Vorbereitung Lichtfest 2022, Verständigung über die Zeitschiene ■

(Änderungen vorbehalten)

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen sowie den 
geltenden Hygieneregeln besuchen Sie bitte www.leipzig.de

04.11.2021, 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 
Sitzungssaal des Stadtrates
Tagesordnung
- Bau- und Finanzierungsbeschluss Eigenbetrieb Oper Leipzig: Sa-

nierung und Instandsetzung Portikus Treppe Augustusplatz (VII-
DS-06273) ■

(Änderungen vorbehalten)

Sitzung des Kuratoriums  
„Tag der Friedlichen Revolution“

Betriebsausschuss  
Kulturstätten

Ratsinformationssystem  
der Stadt Leipzig

https://ratsinfo.leipzig.de
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Auf der Grundlage des § 4 des Straßengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, in Verbindung 
mit der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit über Straßen- und Bestandsverzeichnisse (StraBeVerzVO) 
vom 4. Januar 1995 SächsGVBl. S 57, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. 
März 2012) sind von den Straßenbaubehörden für Gemeindestraßen 
und sonstige öffentliche Straßen Bestandsverzeichnisse zu führen.
Nach § 54 Abs.1 SächsStrG wird die folgende Ortsstraße unbeschränkt 
in das Bestandsverzeichnis der öffentlichen Straßen aufgenommen.
Benennung, Verlauf, ungefähre Länge
Stahmelner Straße (Teilfläche), Teilfläche des Flurstücks 734 der Ge-
markung Stahmeln, ca. 60 m, beginnend Flurstück 728 der Gemarkung 
Stahmeln bis Flurstück 725 der Gemarkung Stahmeln.
Das oben genannte Verzeichnis liegt 6 Monate zur öffentlichen Einsicht 
aus. Es kann in der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager 
Straße 118 in 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033 in der Zeit von in 

Auf der Grundlage des § 4 des Straßengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (Sächsisches Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993 
(SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. 
August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, in Verbindung 
mit der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit über Straßen- und Bestandsver-zeichnisse (StraBeVerzVO) 
vom 4. Januar 1995 SächsGVBl. S 57, rechtsbereinigt mit Stand vom 1. 
März 2012) sind von den Straßenbaubehörden für Gemeindestraßen 
und sonstige öffentliche Straßen Bestandsverzeichnisse zu führen.
Nach § 54 SächsStrG wird für folgende öffentliche Straße das Bestands-
verzeichnis korrigiert.
Benennung, Verlauf, ungefähre Länge, Art der Korrektur
Teilfläche Schulze-Delitzsch-Straße, Teilflächen der Flurstücke 363/9 
und 363/29 Gemarkung Volkmarsdorf, Herrmann-Liebmann-Straße 
bis Höhe Hildegardstraße, ca. 100 m, Korrektur des Teilabschnitts der 
Verkehrsfläche Schulze-Delitzsch-Straße von beschränkter Ortsstraße 
(beschränkter Kfz-Verkehr) in Ortsstraße unbeschränkt.
Das oben genannte Verzeichnis liegt 6 Monate zur öffentlichen Ein-
sicht aus. Sie können in der Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, 

Die Stadt Leipzig beabsichtigt, gemäß § 8 (4) des Sächsischen Straßen-
gesetzes vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) ge-
ändert worden ist, die Teilfläche der Martin-Herrmann-Straße, gelegen 
zwischen Flurstück 1741 der Gemarkung Großzschocher bis Weg 5306, 
ca. 110 m, einzuziehen. 
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Fläche, Straßenklasse, Widmungs-
beschränkung
OT Großzschocher
Martin-Herrmann-Straße (Teilfläche), gelegen zwischen Flurstück 1741 
der Gemarkung Großzschocher bis Weg 5306, ca. 110 m, beschränkt 
öffentlicher Weg (Fußgänger- und Fahrradverkehr).

der Zeit Mo., Mi., Do. 8.00-14.00 Uhr, Di. 8.00-17.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 
Uhr, eingesehen werden.
Gegen die Eintragungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Auslegungsfrist Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (oder Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), einzulegen, 
wo auch die Verfügung und ein Plan über die Lage der Straße zu den 
o. g. Zeiten zur Einsichtnahme offen liegen. Der Widerspruch kann 
auch in qualifizierter elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden.
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-123 76 73 an der vorgenannten An-
schrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt

Prager Straße 118, in 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033 in der Zeit 
Mo., Mi., Do. 8.00-14.00 Uhr, Di. 8.00-17.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, 
eingesehen werden.
Gegen die Eintragungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Auslegungsfrist Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (oder Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), einzulegen, 
wo auch die Verfügung und ein Plan über die Lage der Straße zu den 
o.g. Zeiten zur Einsichtnahme offen liegen. Der Widerspruch kann 
auch in qualifizierter elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden
Einsichtnahme in die Verfügung mit Begründung und Planauszug 
während dieser Zeit ist derzeit nur nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-123 76 73 an der vorgenannten An-
schrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt

Hiermit wird die Absicht der Einziehung gemäß § 8 (4) SächsStrG 
öffentlich bekannt gemacht, um Gelegenheit zu Einwendungen zu 
geben. Die Unterlagen liegen drei Monate bei der Stadt Leipzig, Ver-
kehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118 in 04317 Leipzig, Haus C, 
Zimmer 5.033, in der Zeit Mo., Mi., Do. 8.00-14.00 Uhr, Di. 8.00-17.00 
Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, zur Einsichtnahme aus.
Einsichtnahmen in die Unterlagen während dieser Zeit sind derzeit 
nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 0341-
123 76 73 an der vorgenannten Anschrift möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Öffentliche Auslegung – Bestandsverzeichnisse für  
Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen

Öffentliche Auslegung – Bestandsverzeichnisse für  
Gemeindestraßen und sonstige öffentliche Straßen

Einziehung Martin-Herrmann-Straße (Teilfläche)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Erweiterung  
Einfamilienhaus, Fortunabadstraße 14“, Leipzig,  

Gemarkung Knautkleeberg, Flurstück 519/1
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 07.10.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-007826-VV-63.31-SLO einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Erweite-

rung Einfamilienhaus, Fortunabadstraße 14“, Leipzig, Gemarkung 
Knautkleeberg, Flurstück 519/1, im Genehmigungsverfahren nach 
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
nach § 6 Abs. 3 SächsBO.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen. 
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG Südwest; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer  
0341/1 23-51 26 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben „Nachträgliche Genehmigung:  
Teilung Wohneinheit 1 Vorderhaus im Erdgeschoss in zwei Einheiten,  

Nutzungsänderung Wohneinheit 15 Hinterhaus von Gewerbe in Wohnen, 
Kurt-Eisner-Straße 36“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2974/c

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 15.09.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2020-015577-VV-63.42-MAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nachträgliche Genehmi-

gung: Teilung Wohneinheit 1 Vorderhaus im Erdgeschoss in zwei 
Einheiten, Nutzungsänderung Wohneinheit 15 Hinterhaus von 
Gewerbe in Wohnen, Kurt-Eisner-Straße 36“, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 2974/c, im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichung zugelassen:
 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

aus § 50 Abs. 1 SächsBO dahingehend, dass die barrierefreie Er-
reichbarkeit und Nutzbarkeit der Wohnungen in Gebäuden mit 
mehr als 2 Wohnungen nicht hergestellt werden können.

3.  Die Baugenehmigung enthält Auflagen.
4.  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23-89 27 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Modernisierung Doppelgrundschul-
standort zu zwei 3,5-zügigen Grundschulen (je 527 Schüler),  

Erweiterung Bestandsgebäude und Neubau Mehrzweckgebäude,  
Errichtung von 14 Pkw- und 352 Fahrradstellplätzen Volksgartenstraße  

16 a, 16 b“, Leipzig Gemarkung Schönefeld, Flurstück 820

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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4 - Genehmigungsplanung

Abstandsflächen

Die Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbehörde am  05.10.2021 
unter dem Aktenzeichen 63-2021-006099-SB-02.61-CBU einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen: Die Baugenehmigung für 
das Vorhaben: „Modernisierung Doppelgrundschulstandort zu zwei 
3,5-zügigen Grundschulen (je 527 Schüler), Erweiterung Bestands-
gebäude und Neubau Mehrzweckgebäude, Errichtung von 14 Pkw- 
und 352 Fahrradstellplätzen Volksgartenstraße 16 a, 16 b“, Leipzig 
Gemarkung Schönefeld, Flurstück 820, im Genehmigungsverfahren 
nach § 64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(1) Die Baugenehmigung enthält Auflagen und Auflagenvorbehalte. 
(2) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Dezernat Stadt-
entwicklung und Bau, UBA2 / TF Schulhausbau; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung bei der zuständigen Ver-
fahrensmanagerin unter der Telefonnummer 0341/1 23-52 32 gebeten. ■
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau von Balkonen, Mieren-
dorffstraße 46, 48“, Leipzig, Gemarkung Anger, Flurstücke 122/t, 122/u

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 29.09.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-006392-VV-63.42-MAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Anbau von Balkonen, 

Mierendorffstraße 46, 48“, Leipzig, Gemarkung Anger, Flurstücke 
122/t, 122/u, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:
a)  Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

aus § 6 Abs. 1 Satz 1 dahingehend, dass die Abstandsflächen der 
an den Vorderhäusern geplanten Balkonanlagen teilweise auf die 
Hinterhäuser auf den Flurstücken 122/t und 122/u Gemarkung 
Anger liegen. 

b)  Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforde-
rungen aus § 6 Abs. 3 Satz 1 SächsBO dahingehend, dass sich 
die Abstandsflächen der an den Vorderhäusern geplanten 
Balkonanlagen und die Abstandsflächen der Hinterhäuser auf 
den Flurstücken 122/t und 122/u Gemarkung Anger teilweise 
überdecken dürfen.

3. Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte.

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23-89 27 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben „Vorbescheid: Neubau  

Wohnquartier, Leipziger Straße 120“, Leipzig,  
Gemarkung Böhlitz-Ehrenberg, Flurstück 564/1 i

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leip-
zig hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2021-007952-BV-63.30-SRO einen Bescheid mit folgendem verfü-
genden Teil erlassen:
(1) Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 

Vorhaben „Vorbescheid: Neubau Wohnquartier, Leipziger Straße 
120“, Leipzig, Gemarkung Böhlitz-Ehrenberg, Flurstück 564/1 ist 
erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG Nordwest; Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung des Vorbescheides an die Eigentümer benachbarter 

Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen der Vorbescheid 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 3 
Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung des Vorbescheides an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/123-51 20 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben:  „Nutzungsänderung für die  
Gewerbeeinheit im Erdgeschoss links, zukünftig: Wohnnutzung geplant, 

Harnackstraße 10“, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstück 295/h
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 13.10.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-006667-VV-63.42-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung für 

die Gewerbeeinheit im Erdgeschoss links, zukünftig: Wohnnut-
zung geplant, Harnackstraße 10“, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, 
Flurstück 295/h, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 SächsBO dahingehend, dass die Wohnung nicht barrierefrei 
erreichbar ist.

(3) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23-51 67 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 13/2021 · 16.10.2021

12

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung für die  
Gewerbeeinheit im Erdgeschoss rechts, zukünftig: Wohnnutzung geplant, 

Harnackstraße 10“, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, Flurstück 295/h
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 13.10.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-006689-VV-63.42-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung für 

die Gewerbeeinheit im Erdgeschoss rechts, zukünftig: Wohnnut-
zung geplant, Harnackstraße 10“, Leipzig, Gemarkung Reudnitz, 
Flurstück 295/h, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen:
 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

aus § 50 SächsBO dahingehend, dass die Wohnung nicht barrierefrei 
erreichbar ist.

(3) Entscheidung über Ausnahmen und Befreiungen des zu prüfenden 
Fachrechts (nur, falls im konkreten Fall zutreffend, z. B. natur-
schutzrechtliche Befreiung des AfU im Landschaftsschutzgebiet 
nach § 67 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. § 39 SächsNatSchG, Ausnahme 
der Straßenbaubehörde nach § 24 Abs. 9 SächsStrG in der sog. An-
bauverbotszone u. a.)

(4) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen.
(5) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG Südost; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer 
0341/1 23-51 67 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Zusammenlegung von zwei  
Wohnungen im 2. OG, Sebastian-Bach-Straße 33, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 2877/c
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 13.10.2021 unter dem Aktenzei-
chen 63-2021-009686-VV-63.20-MBÖ einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Zusammenlegung von 

zwei Wohnungen im 2. OG, Sebastian-Bach-Straße 33, Leipzig, Ge-
markung Leipzig, Flurstück 2877/c, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen und Auflagenvorbehalte 
in Bezug auf das Bauordnungsrecht und zur Denkmalpflege. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/Sonderbauten, SG 
Zentrum; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: 
Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbestätigter De-Mail unter 
info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO 
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/1 23-51 40 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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